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/ Alte Färberei – Willkommen in der digitalen Welt einer besonderen Location!  
/ Burgunder Viertel – Natürlich, urban und innovativ
/ Castelnau Mattheis – Baugrundstücke Auf der Höhe & Baustellen-Report 
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/ DURCH 
DIE LINSE

BuVi Graffiti-Art

Halle 4 – Holzbau trifft auf Industriearchitektur

Bobinet Business – Industriearchitektur trifft Grün!

Traumgrundstück 
abgesteckt

Farbenfroh – Kita Petrisberg

Passt! Farbmuster Castelnau Mattheis Hangterrassen – der Sommer ist da!

Albrecht Haag blickt durch die Linse 
auf die EGP-Projekte:
„Im Rahmen meiner Fototouren habe 
ich diesmal auch Fotos der Mitarbeiter 
des Stadtplanungsamtes gemacht, die 
die Planung des Bebauungsplanes des 
Burgunder Viertels betreut haben.
Die Leiterin des Amtes, Iris Wiemann-
Enkler, erzählte mir, dass sie bereits 
bei den Planungen der Bebauungs-
pläne für den Petrisberg beteiligt war. 
Sehr spannend, die Projekte von An-
fang an mit zu gestalten. 
Für mich persönlich war das Gespräch 
auch ein Anlass für einen kleinen 
Rückblick, da ich die Entwicklungen 
seit Beginn der EGP in 2002 fotogra-
fisch begleite und die Veränderungen 
immer miterlebe.  Bei vielen Projekten 
bin ich immer wieder überrascht, wie 
schnell diese wachsen und wie sich 
die Quartiere verändern.“

22
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Strahlender Empfang im Bobinet Quartier

Neuer Petrisberg – besuchenswert! Vorbereitung ist alles!

Bereit für den Einsatz – volle Workpower in 
Castelnau Mattheis

Holz, Grün, Kies – natürlich NEO

Spuren im Castelnau Mattheis Sand
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news Report Alte Färberei

WILLKOMMEN IN DER  
DIGITALEN WELT EINER  
BESONDEREN LOCATION!

Feiern, genießen und erleben, das war lange im besonderen 
Ambiente der ehemaligen Industriehalle nicht möglich, aber 
die Alte Färberei hat vieles zu bieten – auch, um neue Wege 
zu gehen: Die Veranstaltungslocation im industriellen 50er-
Jahre-Charme im Bobinet Quartier schafft Raum für neue 
kreative Ideen. In Zeiten, in denen digitale Veranstaltungen an 
Bedeutung gewonnen haben, wandelt sich die Alte Färberei 
auch in ein professionelles Online-Streaming-Studio mit 
hochwertigem Catering.

Der Trierer Gastronom und Pächter der Alten Färberei Nikos  
Tziorkas (55) kooperierte im Zuge dessen mit den Profis für Ver-
anstaltungstechnik von PRO MUSIK. Bereits seit Ende des ver-
gangenen Jahres nutzen die Technikspezialisten das alte in-
dustrielle Flair für Streamings und sind begeistert. „Mit diesem 
Ambiente unterscheiden wir uns von anderen Studios, die meis-
tens nur schwarz oder künstlich verkleidet sind. Die hervorragen-
de Belüftung und das Hygiene-Konzept gewährleisten hierbei 
Sicherheit für alle Beteiligten“, bestätigt Winfried Kornberg (54), 
Meister für Veranstaltungstechnik und geschäftsführender  
Gesellschafter von PRO MUSIK. 
Mit Nikos Tziorkas hat Winfried Kornberg einen gelernten Hotel-
fachmann für professionelle Events und Catering an seiner Sei-
te. „Wir vermieten die Alte Färberei normalerweise nicht als kom-
plette Räumlichkeit, sondern das Event als Gesamtkonzept.  
Wir haben aber durch die Zusammenarbeit mit PRO MUSIK auch 
erstmals Tagungen umsetzen können“, erklärt Nikos Tziorkas. 
Als Gastronom präsentiere er eine wandlungsfähige und vielfälti-
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Weitere Informationen 
unter:

www.bobinet-quartier.de 

/REPORT

V.l.n.r. Gastronom  
und Pächter  

der Alten Färberei 
Nikolas Tziorkas 

und geschäftsführen-
der Gesellschafter  

von Pro Music  
Winfried Kornberg
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ge Location. In der ehemaligen Industrie- 
halle gab es vor der Corona-Pandemie 
zahlreiche Geburtstags- und Firmen- 
feiern, Clubpartys, Präsentationen und 
kleine Messen. Durch die Pandemie ist 
es mit PRO MUSIK nun zu dieser neuen, 
zukunftsweisenden Zusammenarbeit ge-
kommen.

Eine professionelle Partnerschaft 
von kreativen Köpfen
„Nikos ist der optimale Partner für die 
Versorgung der Gäste. Er steht uns mit 
seinem Team Tag und Nacht zur Seite. 
Seine Flexibilität und das Engagement 
passen sehr gut zu unserer Philosophie“, 
sagt Winfried Kornberg. Nikos setzt aber 
auch auf weitere Öffnungsperspektiven 
der nächsten Zeit. Gemeinsam mit dem 
DJ Dominique Koch hat er ein gastrono-
misch-musikalisches Konzept entwickelt, 
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bei dem verschiedene Köche und Künstler 
den Gästen einen schönen Abend bereiten. 
„Leider war der zweite Lockdown schneller 
da als wir unsere Ideen umsetzen konnten. 
Wir leben von Events. Wir hatten leider vie-
le Absagen im Bereich der privaten Veran-
staltungen. Wir hoffen aber, die gebuchten 
Feiern schon bald wieder begleiten zu kön-
nen. Die Zusammenarbeit mit PRO MUSIK 
ist da ein Lichtblick“, sagt Nikos Tziorkas.

Hybride Events als Perspektive 
Hybride Events – also Veranstaltungen,  
die zeitgleich online übertragen werden –  
sind derzeit ein Erfolgsmodell, und die 
Branche der Veranstaltungstechnik befin-
det sich mitten im digitalen Wandel. „Die 
Corona-Pandemie hat uns gelehrt, kreativ 
und flexibel zu sein. Solange die Beschrän-
kungen durch die Pandemie bestehen, so 
lange werden wir auf jeden Fall das Studio 

ALTE FÄRBEREI / www.events-location.eu
Bobinet Quartier I Halle 8
Im Speyer 11 I D-54294 Trier
Tel.: +49 (0) 651 99 46 90 75
info@alte-faerberei.de

Nikolas Tzioraks in 
seinem Element

Winfried Kornberg koordiniert 
die Veranstaltugnstechnik

Veranstaltungslocation 
Alte Färberei

hier aufrecht halten“, so Kornberg. Nach 
der Pandemie kann sich der Unternehmer 
aus Trier weiterhin hochwertige hybride 
Events vorstellen. „In diesem einzigartigen 
Ambiente mit einem sehr guten Catering 
können wir uns unbeschwert begegnen“, 
bestätigt Winfried Kornberg. „Seit 1998 
sind wir in der Region bekannt. Ich bin mir 
sicher, dass die Alte Färberei – uns und 
unseren Gästen – weiterhin eine gastro-
nomische Perspektive für unvergessliche 
Events bieten wird“, blickt Nikos Tziorkas 
positiv in die Zukunft.
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news Report Bebauungsplan Burgunder Viertel 

NATÜRLICH, URBAN  
UND INNOVATIV 

Der jüngst beschlossene Bebauungsplan  
für das Burgunder Viertel bildet den Rahmen  
für ein innovatives Trierer Stadtviertel.

Weitere Informationen 
unter:

www.burgunder-viertel.de 

/REPORT
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Ein wichtiger Meilenstein in der Projektent-
wicklung ist der Bebauungsplan „BU 24 
Burgunder Viertel“, der am 10. März 2021 
vom Stadtrat der Stadt Trier einstimmig be-
schlossen wurde. Das Herz des insgesamt 
9,4 Hektar umfassenden Bebauungsplan-
gebietes, auf dem einst die Angehörigen 
des französischen Militärs in Mehrfami- 
lienhäusern gewohnt haben, ist die Ent- 
wicklung der EGP – ein nachhaltiges,  
lebenswertes Viertel mit neuen und für  
Trier einzigartigen Ideen rund um die  
Themen Mobilität und Freiraum, gedacht 
für die Zukunft.
„Die Herausforderung der Stadtplanung ist 
immer die Planung der Zukunft“, sagt Iris 
Wiemann-Enkler, Amtsleiterin des Stadt-
planungsamtes der Stadt Trier. Dies wird 
durchaus auch als Chance begriffen und 
aktuelle Tendenzen werden auf Trier adap-
tiert. Und so sollen sich urbane Trends aus 

Das Burgunder Viertel macht seit 
vergangenem Jahr immer wieder 
farbenfroh auf sich aufmerksam. Dafür 
wird der Container an der Kohlenstraße 
mal zur Chill-Zone mit Palettenmöbeln, 
zur Inspiration zum Halloween-Treiben 
oder auch zum großen Geschenk in der 
Vorweihnachtszeit. Mitmachangebote 
sorgen dafür, das Gelände kennenzu-
lernen und auf den neu entstehenden 
Stadtteil aufmerksam zu machen. 

Großstädten auch im Burgunder Viertel wie-
derfinden. Bewohner können zum Beispiel 
dank des mitgedachten Mobilitätskonzep-
tes und der Mobilitätszentrale (MoX)  
leben und mobil sein, ohne auf ein  
eigenes Auto angewiesen zu sein. 

Nachhaltige Mobilität
Mit zentralem Parkraum, Carsharing und 
Bikesharing in der MoX sowie der Anbin-
dung an den öffentlichen Personennah- 
verkehr kann nachhaltige Mobilität im  
Burgunder Viertel gelingen. „Wir müssen  
sehen, ob die These eines urbanen Woh-
nens mit möglichst wenig individueller  
Mobilität auch in Trier passt“, so Iris  
Wiemann-Enkler. 
„Im jüngst beschlossenen Bebauungsplan 
ist genau dies die Basis für die grundlegen-
de Planung“, berichtet Stefan Leist, Stadt- 
planer der Stadt Trier. Gemeinsam mit Iris  
Wiemann-Enkler und seiner Kollegin  
Susanne Faß hat er den Bebauungsplan  
detailliert erarbeitet und gezeichnet. „Dieser 
Bebauungsplan ist nun wie eine kommu-
nale Satzung zu begreifen, in der festgelegt 
ist, wie tatsächlich zu bauen ist.“ Das Team 
im Stadtplanungsamt ist sich einig: „Bei der 
Entwicklung des Plans konnte die Stadt Trier 
in den letzten zwei Jahren aktiv mitsteuern. 
Das ist das beste Beteiligungsverfahren,  
das man sich vorstellen kann!“

Sicher in die Zukunft planen
Das hier verabschiedete städtebauliche Kon-
zept gibt nun einen stabilen Rahmen vor, der 
in erster Linie die Möglichkeiten der Entwick-
lung definiert und Sicherheit gibt – nicht nur 
der Stadt Trier, sondern gleichermaßen der 
Projektplanerin EGP als auch den zukünfti-
gen Käufern und Bewohnern des Burgunder 
Viertels. „Für bereits bebaute Bereiche gibt 
es die Möglichkeit, nach § 34 im Baugesetz-

buch, auch ohne B-Plan zu bauen“, erklärt 
Wiemann-Enkler. „Hierbei muss aber bei-
spielsweise jeder Bauantrag einzeln geprüft 
werden. Im schlechtesten Fall entsteht so 
eine Wohngegend, in der jedes Haus an-
ders aussieht und sich kein ansprechendes 
Ensemble bildet.“ Der bessere Plan sei es, 
wie hier im Bebauungsplan BU 24 Burgun-
der Viertel erfolgt, die Charakteristika und 
Themen festzulegen und damit für alle Be-
teiligten Transparenz zu schaffen. 
Im Burgunder Viertel sind beispielsweise 
die Art der Nutzung des Geländes, die über-
baute Fläche, die Wohndichte sowie die  
Geschosshöhen der entstehenden Gebäu-
de definiert. Dies bietet planerische Grund-
lagen für die Architekten und Planer, welche 
die konkreten Häuser entwerfen. Zudem 
kann die praktische Umsetzung dank der 
umfangreichen Vorbereitungen mit zahlrei-
chen Gutachten und planerischen Fest- 
legungen schneller erfolgen.

Hohe Wohnqualität für Fußgänger,  
Radfahrer und Familien
Von Beginn der Planungen an war klar, 
dass der Bebauungsplan aufgrund des ge-
meinsamen Zieles der Mobilität eine be-
sondere Stellplatzsatzung erfordert, auch 
wenn dies mit erhöhtem Abstimmungs- 
bedarf einherging. „In diesem Fall weicht 
das Burgunder Viertel von der klassischen 
Stellplatzregel des § 88 der Landesbauord-
nung ab. Im Klartext heißt das, im Burgun-
der Viertel wird es 40 Prozent weniger Stell-
plätze für Autos geben als das Baurecht 
es eigentlich vorschreibt“, erläutert Stefan 
Leist. „Das darf die Kommune umsetzen. 
Damit macht sie einen für Trier gewaltigen 
Schritt in die Zukunft.“ Autos sollen zentral 
in der MoX abgestellt werden und die Häu-
ser sollen nur in Ausnahmefällen einen ei-
genen Stellplatz erhalten.

Susanne Faß, Iris Wiemann-Enkler 
und Stefan Leist vom Stadtplanungsamt
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news Report Bebauungsplan Burgunder Viertel 

NATÜRLICH, URBAN  
UND INNOVATIV 

Der jüngst beschlossene Bebauungsplan  
für das Burgunder Viertel bildet den Rahmen  
für ein innovatives Trierer Stadtviertel.
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Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 25 und Abs. 6 BauGB)
5. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21a BauNVO)
2. Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines WohngebietWA

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Stellplätze

GRZ Grundflächenzahl

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

z.B. III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 BauGB)
ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

o Offene Bauweise

11. Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 LBO)

FlachdachFD

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

SatteldachSD

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
7. Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

10. Sonstige Planzeichen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Maße der baulichen
Nutzung

Gehrechte zu Gunsten der Allgemeinheit, Leitungsrechte zu
Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen

Zweckbestimmung: Regenrückhaltung

GFZ

BAUWEISE

GRZ

1,1

DACHFORM/
DACH-

NEIGUNG

FD

ZAHL DER
VOLL-

GESCHOSSE

ART DER
BAULICHEN
NUTZUNG

IIIWA 1

0,4 1,2

FD

IIIWA 2

0,4 1,1

FD

WA 3

0,3 0,5

SD

IIWA 5.1

0,3

0,8

o SD

IIWA 5.2

0,4 1,2

o FD

IIIWA 5.3

0,4 1,2

o FD

IVWA 5.4

0,4 0,7

SD

II

WA 4

0,4

0,7

SD

IIWA 6.1
0,4

(0,5)

0,6

SD

IIWA 6.2

0,4 1,2

o FD

IIIWA 6.3

0,4 1,2

o FD

IVWA 6.4

0,4 0,7

SD

II

WA 5.5
0,4

(0,5)

o

FD

WA 10

0,4

0,6

SD

IIWA 7.1

0,4

0,7

SD

IIWA 7.2

0,4 1,2

o FD

SIEHE
PLAN-

EINSCHRIEB
WA 7.3

0,4 0,9

SD

II

WA 6.5

0,4

1,2

FD

IIIWA 7.4
0,4

(0,5)

1,1

FD

IV

WA 7.5
0,4

(0,5)
o FD

WA 8.1

0,4

1,6

o FD

WA 9

0,4

Sonstiges SondergebietSO

GFZ Geschoßflächenzahl

Nur Doppelhäuser zulässig Nur Hausgruppen zulässigD H

SO

Fläche für Versorgungsanlagen

SIEHE
PLAN-

EINSCHRIEB

SIEHE
PLAN-

EINSCHRIEB

Private Verkehrsfläche

Zweckbestimmung: Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen

Gemeinbedarfsfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den
Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

WA 11

WA 12 WA 13

o

o

WA 14

o o o o

1,2

o SD

III

0,4

1,2

o SD

III

0,4 1,2

o FD

0,4---

o SD

II

0,4

IV

Firstrichtung

Gemeinschaftsanlagen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

St

GEBÄUDE-
HÖHE

10,00 m

Do

Hg

Hg

HoHo

Ho

---

o FD

0,8

---
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 5 BauGB)

9. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes

Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen

Bauliche Vorkehrungen; Lärmschutzwall Höhe 259 m NHN

Bauliche Vorkehrungen; Schallschutzwand

Bauliche Vorkehrungen; Gartenmauer

15,75 m

G/L

Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 (Januar 2018) - Tag

BEBAUUNGSPLAN
der Stadt Trier
und örtliche Bauvorschriften

Burgunder Viertel

BU 24 Stand: 01/2021
Satzungsbeschluss

BU 24
Burgunder Viertel

Gemarkung Kürenz, Flur 10

II TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)
1.1.1 Zulässig sind:

- Wohngebäude
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

1.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind:
- Schank- und Speisewirtschaften
- nicht störende Handwerksbetriebe
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

1.1.3 Nicht zulässig sind:
- Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Anlagen für Verwaltungen
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen

1.2 Sondergebiet Quartiersgarage (MOX) (SO) (§ 11 BauNVO)
Das Sondergebiet Quartiersgarage dient der Unterbringung der im Plangebiet
bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze und Besucherstellplätze, gemeinschaftlicher
Mobilitätsangebote (z. B. Carsharing), Fahrradstellplätzen (privat und gemeinschaftlich), kleiner
Betriebe mit einer maximalen Verkaufsfläche von 50 m² (z. B. Kiosk, Café, Concierge- und
Lieferservice, Mobilitätsberatung, Paketstation, Fahrradwerkstatt), Gemeinschafts- und
Sozialräumen sowie der Technikzentrale für das Burgunder Viertel. Ebenso sollen Ladestationen
zur Nutzung von E-Mobilität (z. B. E-Auto sowie E-Fahrrad) vorgehalten werden.
Ausnahmsweise können weitere Nutzungen zugelassen werden, die mit der Sondernutzung als
Quartiersgarage in Verbindung stehen / die dem typischen Charakter des Sondergebietes
entsprechen.

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl
(§ 16 Abs. 2, § 17 und § 19 BauNVO)

2.1.1 Siehe Eintrag in der Nutzungsschablone und Planeinschrieb
2.1.2 In den allgemeinen Wohngebiete WA 5.5, WA 6.1, WA 6.5, WA 7.4 und WA 7.5 ist ausnahmsweise

eine Grundflächenzahl für Grundstücke von Reihenmittelhäusern von 0,5 zulässig (§ 17 Abs. 2
i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO).

2.1.3 Stellplätze mit ihren Zufahrten, Wege, Garagen, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen i.S. des § 14
BauNVO sind in allen Gebieten bei der Ermittlung der festgesetzten GRZ (GRZ I) nicht anzurechnen.
Sie sind allerdings auf die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige Überschreitung der
festgesetzten GRZ (GRZ II) anzurechnen. Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 BauNVO wird festgesetzt, dass
weitere Überschreitungen durch die § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen
ausnahmsweise zugelassen werden können, wenn unter Berücksichtigung der tatsächlich
versiegelten Fläche die Grundflächenzahl von 0,6 nicht überschritten wird.
Der tatsächliche Versiegelungsgrad ist gemäß den maßgeblichen Flächen-Abflussbeiwerten des
Baugebietsteils zu ermitteln. Maßgeblich hierzu sind die Spitzen-Abflussbeiwerte der
nachstehenden Tabelle.

2.1.4 Der Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile von außerhalb des
Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB
hinzuzurechnen (siehe hierzu Festsetzung unter Nr. 2.5).

2.2 Geschossflächenzahl
(§ 16 Abs. 2, § 17 und § 20 BauNVO)

2.2.1 Siehe Eintrag in der Nutzungsschablone und Planeinschrieb
2.2.2 Der Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile von außerhalb des

Baugrundstücks festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB
hinzuzurechnen (siehe hierzu Festsetzung 2.5)

2.3 Zahl der Vollgeschosse
(§ 16 Abs. 3 und § 20 BauNVO)

Siehe Eintrag in der Nutzungsschablone und Planeinschrieb

2.4 Höhe baulicher Anlagen
(§ 18 i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB)

2.4.1 Die Höhe baulicher Anlagen wird gemäß Planeintrag über der Oberkante Rohfußboden (OK/RF) im
Erdgeschoss festgesetzt.

2.4.2 Festgesetzt wird die Oberkante der baulichen Anlagen (OK) (Oberkante der Dachkonstruktion).
Dies entspricht bei Flachdächern der Attika, bei Satteldächern dem First.

2.4.3 Die Sockelhöhe (Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss) darf höchstens 0,5 m hoch sein.
2.4.4 Die Sockelhöhe ist auf die interpolierte Höhe der dem Baugrundstück lotrecht zugeordneten

Schnittachse bzw. die dem Baufeld zugeordnete Erschließungsstraße, in der Mitte der dieser
Bezugsgröße zugewandten Gebäudeseite, zu beziehen.
Bei Eckgrundstücken ist die Längsseite des Gebäudes zu verwenden.
Sind einem Baufeld zwei Bezugspunkte zugeordnet, ist die dem Gebäudekörper näherliegende
Erschließungsstraße als Bezugspunkt heranzuziehen; liegt der Gebäudekörper in relativ gleicher
Entfernung zu zwei Bezugspunkten, ist ein Mittelwert zu bilden.
Maßgebender unterer Bezugspunkt ist der in der Planzeichnung festgelegte Höhenbezugspunkt
gemäß Zuordnung nachfolgender Tabelle:

03.04.2014

16.04.2019
07.05.2019

10.03.2021

16.03.2021
11.03.2021

 10. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und Inkrafttreten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
 9. Ausfertigung
 8. Satzungsbeschluss durch den Stadtrat gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
     Auslegung vom 22.07.2020 bis 02.09.2020
 7. Ortsübliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer
 6. Beschluss zur öffentlichen Auslegung mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
 5. Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
 4. Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
 3. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Datum
 1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
 Verfahren

Für die städtebauliche Planung

                                               gez. A. Ludwig
Trier, den 11.03.2021        Beigeordneter

Für die Richtigkeit der Planunterlage

Hiermit wird bescheinigt, dass die Grenzen und die
Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweis
des Liegenschaftskatasters (Stand: 04.02.2021)
übereinstimmen.

                                                               gez. i. V. Nowak
                                         Amt für Bodenmanagement
Trier, den 09.03.2021                und Geoinformation

Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung
und bauplanungsrechtlichen Festsetzungen (und
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen) wird
hiermit ausgefertigt und seine Bekanntmachung
nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 BauGB und § 24
Abs. 3 GemO angeordnet.
Es wird bestätigt, das die Beschlüsse ordnungs-
gemäß zu Stande gekommen sind.

                                               gez. W. Leibe
Trier, den 11.03.2021        Der Oberbürgermeister

Registrier-Nr.

586

 WA 1  Planstraße C, Planstraße A
 WA 2  Planstraße A, Planstraße B
 WA 3  Planstraße B, Planstraße G
 WA 4  Schnitt T - U, Planstraße G
 WA 5.1  Schnitt G - F
 WA 5.2, WA 5.5  Schnitt R - S
 WA 6.1

 WA 6.5
 WA 7.1

 Art der Fläche  Spitzenabfluss-

 Wasserundurchlässige Flächen

 - Dachflächen
 Schrägdach Metall, Glas, Schiefer, Faserzement, Ziegel oder Dachpappe
 Flachdach (bis 3 Grad) Metall, Glas, Faserzement oder Dachpappe
 Flachdach (bis 3 Grad) Kiesschüttung
 - Begrünte Dachflächen

 Einfache Intensivbegrünung > 5 Grad und > 10 bis 15 cm Aufbau

 - Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)
 mit Beton, Asphalt oder Pflaster mit Fugenverguss
 - Geneigte Rampen unabhängig von Neigung u. Befestigungen
 Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen

 Betonsteinpflaster in Sand oder Schlacke verlegt, Plattenflächen
 Pflasterflächen mit Fugenanteil > 15 % oder fester Kiesbelag
 Wassergebundene Flächen auf undurchlässigem Unterbau
 Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen z. B. Kinderspielplätze
 Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker- / Drainsteine
 Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen, z. B. Parkplatz

 - Sportflächen mit Drainung

 Extensivbegrünung bis 10 cm Aufbau (< 5 Grad)
 Extensivbegrünung ab 10 cm Aufbau (< 5 Grad)

 - Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Wege)

 Rasengittersteine mit geringen Verkehrsbel., z. B. Feuerwehrzufahrt

 Kunststoffflächen, Kunststoffrasen
 Tennenflächen
 Rasenflächen
 Wasserdurchlässige Flächen
 - Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten flaches oder steiles Gelände

 beiwert

0,80
1,00

0,50

1,00

0,40
0,50

1,00

0,30
0,90
0,70
0,90

0,60

0,20
0,40
0,40

0,00

0,20
0,30

 WA 7.4  Planstraße C, Planstraße P2
 WA 7.5
 WA 5.3, WA 5.4, WA 6.3, WA 6.4,  Planstraße P2

 WA 9
 WA 10
 WA 8.3, SO

 WA 7.3, WA 8.1, WA 8.2

 Schnitt J - H

 Schnitt N - O

 Planstraße B
 Pluwiger Straße

 Schnitt W - K

 Schnitt V - W

 Planstraße C

 R'w,ges = La - KRaumart

 Dabei ist
 KRaumart = 30 dB

 KRaumart = 35 dB

 Mindestens einzuhalten sind:
 R'w,ges = 30 dB

 für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;

 für Büroräume und Ähnliches;
 La  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach Punkt 4.5.5 der

 DIN 4109-2 (Januar 2018).

 für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume u.
 Ähnliches.

 Intensivbegrünung ab 30 cm Aufbau (< 5 Grad) 0,20
 Intensivbegrünung ab 50 cm Aufbau (< 5 Grad) 0,10

1,00

 Extensivbegrünung (> 5 Grad) 0,70

 2. Erneuter Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 09.07.2020
14.07.2020

09.07.2020
14.07.2020

 WA 6.2  Schnitt P - Q

 WA 7.2  Schnitt L - M

2.4.5 Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen ist ausnahmsweise durch untergeordnete
Bauteile (z.B. technische Aufbauten, Photovoltaikanlagen oder Solaranlagen) gem. § 16 Abs. 6
BauNVO um bis zu 1,50 m zulässig. Die vorgenannten Bauteile und Anlagen müssen vom Rand der
baulich zugeordneten Dachfläche um das Maß ihrer eigenen Höhe zurücktreten. Von dieser
Festsetzung sind Treppenhäuser und Aufzüge ausgenommen.

2.5 Anrechnung von Flächen für Gemeinschaftsanlagen
(§ 16 i.V.m. § 21a Abs. 2 BauNVO)

2.5.1 Der Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile von außerhalb des
Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB
hinzuzurechnen. Dabei ist dem jeweiligen Grundstück ein Anteil zuzuordnen, der sich aus dem
Verhältnis der maximal zulässigen Geschossfläche auf dem Grundstück zu der maximal zulässigen
Geschossfläche im Baufeld ergibt. Den allgemeinen Wohngebieten WA 5.1, WA 5.2, WA 5.3, WA
5.4 und WA 5.5 (Baufeld 5) sind die Gemeinschaftsflächen G1, den Baugebieten WA 6.1, WA 6.2,
WA 6.3, WA 6.4, WA 6.5 (Baufeld 6) die Gemeinschaftsflächen G2 sowie den Baugebieten WA 7.1,
WA 7.2, WA 7.3, WA 7.4 und WA 7.5 (Baufeld 7) die Gemeinschaftsflächen G3 zugeordnet.

2.5.2 Für die Ermittlung der GRZ II sind die auf den Gemeinschaftsanlagen geplanten Nebenanlagen nach
§ 14 BauNVO einzubeziehen. Die in Festsetzung 2.1.3 geregelte ausnahmsweise zulässige
Überschreitung der GRZ II durch die § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen gilt auch
unter Miteinbeziehung der Flächenanteile von außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten
Gemeinschaftsanlagen.

2.5.3 Grundlage für die Zuordnung der Gemeinschaftsflächen zur Ermittlung der der jeweiligen GRZ und
GFZ ist ein Konzept für die Freiraumplanung in den Gemeinschaftshöfen.

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare
Grundstücksflächen sowie die Stellung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

3.1 Bauweise

3.1.1 Offene / geschlossene Bauweise: Siehe Planeintrag in der Nutzungsschablone
3.1.2 Doppelhäuser / Hausgruppen / Einzel-und Doppelhäuser: Siehe Planeintrag in der

Nutzungsschablone

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V, m. § 23 BauNVO)

3.2.1 Baugrenzen: Siehe Planeintrag
3.2.2 Die festgesetzte Baugrenze darf im Sinne des § 23 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO

durch Balkone und Loggien um bis zu 3 m überschritten werden.

4 Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der
Abstandsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Zwischen den allgemeinen Wohngebieten WA 5.3 und WA 5.4 sowie WA 6.3 und 6.4 ist die
Unterschreitung der nach Landesbauordnung erforderlichen seitlichen Abstandsflächen bis zu
einem Mindestmaß von 3,5 m möglich.

5 Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Für die im Bebauungsplan festgesetzten Hausgruppen wird die Mindestbreite der Grundstücke
(Buchgrundstücke) mit 5,50 m festgesetzt.

6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten WA 5.5, WA 6.1, WA 6.5, WA 7.4, WA 7.5 sind höchstens zwei
Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

7 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 9 abs. 1 Nr. 22 BauGB sowie § 23 BauNVO)

7.1 Nebenanlagen
7.1.1 Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind in den allgemeinen Wohngebieten WA 5.1, 5.2, 5.5, 6.1,

6.2, 6.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur bis zu einem
umbauten Raum von max. 20 m3 zulässig. Dies gilt nicht für die festgesetzten
Gemeinschaftsflächen.

7.2 Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
7.2.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 sind Stellplätze, Carports

und freistehende oder angebaute Garagen nicht zulässig, ausgenommen hiervon sind
Behindertenstellplätze.
Allgemein zulässig sind Kurzzeitparkplätze in den festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen
G1, G2 und G3.

7.2.2 Stellplätze dürfen innerhalb der mit SO Quartiersgarage gekennzeichneten Fläche sowie im Bereich
der  Wohngebiete in den dafür gekennzeichneten Flächen errichtet werden.

7.2.3 Auf den festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen sind ausschließlich folgende Nutzungen
zulässig:
- Fahrradabstellplätze
- Kurzzeitparkplätze
- Behindertenstellplätze
- Eingehauste Abfall- und Wertstoffbehälter und eine Aufstellfläche für die Leerung
- Bereich zum gemeinschaftlichen Gärtnern
- Unterstand für Geräte
- Grünflächen für Spielfunktion und Aufenthalt
- Zuwegung
Ausnahmsweise können weitere vergleichbare Nutzungen zugelassen werden.

8 Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“

9 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

9.1 Siehe Planeintrag
9.2 Die private Straßenverkehrsfläche ist für die Allgemeinheit begehbar.
9.3 Die Verkehrsfläche darf im Ausnahmefall durch die Eigentümer, die Nutzungsberechtigten, die

Träger der  Ver- und Entsorgung sowie Pflege- und Rettungsdienste befahren werden.
Die Träger der Ver- und Entsorgung sind berechtigt, notwendige Leitungen im Bereich der privaten
Verkehrsfläche zu verlegen.

10 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

10.1 Auf den Flächen G1, G2, G3 ist ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Eigentümer, der
Nutzungsberechtigten, der Träger der Ver- und Entsorgung sowie Pflege- und Rettungsdiensten
einzutragen.

10.2 Auf den Flächen G1, G2 und G3 ist ein Leitungsrecht zu Gunsten der Hinterlieger sowie der Träger
der Ver- und Entsorgung einzutragen.

10.3 Die in der Planzeichnung mit G/L festgesetzten Rechte umfassen ein Gehrecht zu Gunsten der
Allgemeinheit sowie ein Leitungsrecht zu Gunsten der anliegenden Hausgrundstücke mit der
Befugnis der jeweiligen Oberlieger zur Ein- und Durchleitung des von deren Grundstück
abzuleitenden, nicht versickerbaren Niederschlagswassers.

11 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder
Minderung solcher Einwirkungen zutreffenden baulichen oder
sonstigen technischen Vorkehrungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

11.1 Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der
Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“,
Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der
Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109-1 (Januar 2018) unter Berücksichtigung des
maßgeblichen Außenlärmpegels (Isophone für Außenlärmpegel) und der unterschiedlichen
Raumarten nach folgender Gleichung:

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges > 50 dB sind die Anforderungen
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in Abhängigkeit vom
Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche
des Raumes SG nach DIN 4109-2 (Januar 2018), Gleichung 32 mit dem Korrekturwert KAL nach
Gleichung 33 zu korrigieren.
Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN
4109-2 (Januar 2018), 4.4.1.
Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit im
Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass - insbesondere bei gegenüber den Lärmquellen
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen - geringere gesamte bewertete
Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges erforderlich sind.

11.2 Zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen ist in der mit „LS“ gekennzeichneten Fläche für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine begrünte Lärmschutzeinrichtung mit einer Höhe von
259 m üNHN an der oberen Schirmkante zu errichten.

11.3 Zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen sind im Gebiet WA4 innerhalb der mit „GR1“
gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksfläche Aufenthaltsräume mit Ausrichtung zur
Kohlenstraße nicht zulässig. Ausnahmen können zugelassen werden für untergeordnete
Aufenthaltsräume.

11.4 Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen sind in den Gebieten WA2 und WA9 an den mit „GR2“
gekennzeichneten Flächen der Fassaden Räume mit im Nachtzeitraum schutzbedürftigen
Nutzungen (insb. Schlafzimmer und Kinderzimmer) nicht zulässig.

12 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Festsetzungen
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und zur
Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB, Abs. 1a sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

12.1 Die nicht überbaubaren Flächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht für zulässige
Nebenanlagen in Anspruch genommen werden, grundsätzlich als unversiegelte Grünflächen mit
Laubgehölzanteil anzulegen und zu erhalten. Die Anlage von unbegrünten oder
wasserundurchlässigen flächigen Schotter- oder Steinschüttungen, ausgenommen für zulässige
Stellplätze, Zufahrten, Wege, Mauern oder Terrassenflächen ist unzulässig.

12.2 Die im B-Plan als zu erhalten festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängigkeit,
auch durch Beschädigung, sind im Folgejahr durch standortgerechte Nachpflanzungen in einer
Wuchsstärke/Stammumfang von 35/40, 5 x v mit Drahtballierung zu ersetzen.

12.3 Für Gehölzpflanzungen im Plangebiet sind ausschließlich Laubgehölze zu verwenden. Nadelgehölze
(z.B. Thuja) sind nicht zulässig.

12.4 Bei der Gehölzauswahl sind zudem standortgerechte, insektenfördernde und/oder
vogelfreundliche Laubbäume und -sträucher zu verwenden. Die gepflanzten Bäume und
Großsträucher sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume im gesamten Plangebiet, in den
privaten, den Flächen für Gemeinschaftsanlagen und den öffentlichen Bereichen sind spätestens
im Folgejahr standortentsprechend nachzupflanzen.

12.5 Auf Wohnbaugrundstücken bis 250 m² ist mindestens 1 kleiner Laubbaum oder 1
Laub-Großstrauch zu pflanzen. Auf Wohnbaugrundstücken bis 400 m² Grundstücksfläche ist
mindestens 1 mittelstarker Laubbaum (Mindestkronendurchmesser 8 m oder Mindesthöhe 12 m -
jeweils ausgewachsen) oder alternativ 2 kleine Laubbäume oder 2 Laub-Großsträucher zu pflanzen.
Bei größeren Wohnbaugrundstücken erhöht sich der Bedarf entsprechend je darüber
hinausgehende angefangene 200 m² (also: bis 600 m² (+ 1 Kleinbaum/Laub-Großstrauch), bis 800
m² (+ 1 mittelstarker Baum oder + 2 Kleinbäume/Laub-Großsträucher), etc.).

12.6 Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen von Baugrundstücken zu öffentlichen Verkehrsflächen
und den festgesetzten Gemeinschaftsflächen sind ausschließlich in Form von Laubgehölzhecken,
ggf. mit integriertem Zaun, zulässig.

12.7 In den allgemeinen Wohngebieten - ausgenommen die Bestandsgebiete WA 11, WA 12 und WA 13
- und im Sondergebiet sind Flachdächer, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, und
geneigte Dächer bis 15 Grad Dachneigung, zumindest extensiv zu begrünen und mit einer
mindestens 10 cm starken Vegetationsschicht zu versehen. Die Dachfläche ist mit einer
standortgerechten Gras-Krautbegrünung, Stauden- oder Sedumbegrünung zu versehen.
Eine Kombination der Dachbegrünung mit aufgeständerten Photovoltaikmodulen ist grundsätzlich
zulässig.

12.8 Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen sind zur Begrünung jeweils mindestens 2
mittelstarke Laubbäume (Mindestkronendurchmesser 8 m oder Mindesthöhe 12 m - jeweils
ausgewachsen) in einer Wuchsstärke/Stammumfang von 20/25, 4 x v zu pflanzen.

13 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Artenschutzmaßnahmen sowie die Zuordnung von Flächen oder
Maßnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

13.1 Artenschutzrechtliche Vorgaben zum Bauablauf und Bauzeiten:
- Der Zeitraum für Gehölzfällungen ist ausschließlich auf den 01.10. bis 28.02. beschränkt. Der

Abriss von Gebäuden darf nur von November bis Februar erfolgen.
- Vorab sind die Gebäude vor Um-, Ausbau- oder Abrissmaßnahmen und die zu fällenden Bäume

mit Höhlen / Spalten durch eine/n Fledermausgutachter/in zu kontrollieren. Nicht besetzte,
potenzielle Quartiere sind anschließend wirksam zu versiegeln. Im Falle eines nachgewiesenen
Fledermausbesatzes sind weitere Schutzmaßnahmen gemäß Vorgabe des/der
Sachverständigen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu ergreifen.

13.2 Artenschutzrechtliche Vorgaben
- Eine kontinuierliche Verfügbarkeit von Reproduktionsstätten und Nahrungshabitaten ist

bereits während der Bauzeit zu gewährleisten, indem als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme
Ersatzquartiere in ausreichender Menge und Qualität z.B. an (vorläufig) erhaltenen Gebäuden
bereitgestellt, und z.B. Blühflächen von insgesamt mind. 1.000 m² Größe angelegt werden.
Entfallende Bäume und Sträucher sind im Umfang von mind. 1:1 zu ersetzen.

- Der Abriss von Gebäuden ist nur dann zulässig, wenn ausreichend Ersatzquartiere vorhanden
sind. Vor dem Abriss von Gebäuden sind für die potenziell betroffenen Arten ggf.
Ersatzquartiere zu schaffen. Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten:

- Für Haussperling und Star sind mind. 25 Nistkästen in einer Höhe von mind. 3 Metern an mind.
3 Bestandsgebäude anzubringen. Das Flugloch ist in Richtung Süden bis Südosten auszurichten.
Im Zuge der Neubebauung sind diese an Neubauten zu versetzen und zusätzlich mind. 60
Nistkästen, davon die Hälfte gruppiert für Koloniebrüter, an mind. 10 Gebäuden über das
Baugebiet verteilt anzubringen

- Für Mehlschwalben sind 15 Nisthilfen in Gruppen an mind. 2 Bestandsgebäuden in mind. 5 m
Höhe anzubringen oder die vorhandenen Mehlschwalbentürme entsprechend umzubauen. Im
Zuge der Neubebauung sind im Plangebiet zusätzlich an mind. 5 Gebäuden jeweils 10 Nisthilfen
gruppiert anzubringen.

- Für Fledermäuse sind. mind. 3 Bestandsgebäude als Quartiere vorläufig zu erhalten. Beim
Neubau sind an mind. 5 Gebäuden je mind. 7 Fledermauskästen in unterschiedlicher Exposition
anzubringen. Alternativ hierzu ist die Errichtung von „Fledermaustürmen“ aufgeständert oder
auf Gebäuden, zulässig.

- Während der Bauarbeiten (Um-, Ausbau- oder Abrissmaßnahmen wie auch
Neubaumaßnahmen) ist eine Umwelt-Baubegleitung sicherzustellen und der Unteren
Naturschutzbehörde anzuzeigen. Die Umwelt-Baubegleitung und die Erstellung der
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist durch qualifiziertes Fachpersonal zu gewährleisten.
Die Funktionsfähigkeit der Ersatzquartiere ist nachzuweisen, bevor die letzten Gebäude
abgerissen werden dürfen. Die Populationsentwicklung der festgestellten Arten ist 2 Jahre nach
erfolgter Maßnahmendurchführung erneut zu dokumentieren.

13.3 Externe Ausgleichsfläche - Teilraum A 1
Auf der von der Stadt Trier bereitgestellten Fläche Gemarkung Olewig, Flur 17, Flurstück 50, wird
auf einer vormaligen Ackerfläche eine Magerwiese/-weide mit Heckenstrukturen und
Feldgehölzen/Hochstammobstbäumen entwickelt und dauerhaft erhalten. Die Fläche und die
sonstigen dortigen Maßnahmen dienen bislang ausschließlich einer Artenschutzmaßnahme zur
Förderung der Mauereidechse und der Schlingnatter. Hinsichtlich der damit verbundenen
allgemeinen ökologischen Entwicklung der Schutzgüter von Natur und Landschaft werden sie dem
BU 24 zugeordnet.

14 Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

Die nachfolgenden Festsetzungen gelten nicht für die bereits bebauten Grundstücke im Bereich
WA 13, welche unverändert im Mischsystem entwässert werden.
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 10 und WA 11, WA 12 und WA 14 ist das
Niederschlagswasser, das auf dem befestigten Teilen der Grundstücksfläche anfällt, auf dem
jeweiligen Baugrundstück anteilig zurückzuhalten, sofern die festgelegte Grundflächenzahl (GRZ I)
von 0,4 überschritten wird. Gemäß 2.1.3 der textlichen Festsetzungen darf die abflusswirksamen
Fläche, nach Abzug aller abflussvermindernden Maßnahmen, die Grundflächenzahl (GRZ II) von 0,6
nicht überschreiten.
Überschreitungen die aus der Differenz der GRZ I zur GRZ II resultieren, sind zu 100 % der
abflusswirksamen Fläche bei der Bemessung des Retentionsvolumens zu berücksichtigen.
Abflussverminderung durch begrünte Dächer oder durchlässig befestigte Beläge, sind nach den
Abflussbeiwerten der jeweils aktuellen DIN 1986-100 zu ermitteln.
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 10 sind je m² berechneter vollversiegelter Fläche
50 Liter Retentionsvolumen vorzuhalten.
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 11, WA 12 und WA 14 sind je m² berechneter
vollversiegelter Fläche 30 Liter Retentionsvolumen vorzuhalten.
Zur Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung des von den Grundstücksflächen anfallenden,
nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers durch die belebte Bodenzone sind
- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (Rasenmulden / Wiesen-

mulden) oder
- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (Rasenmulden / Wiesenmulden) mit

darunter eingebauten Rigolen
zugelassen.
Zusätzlich können in Baubereichen mit nachweislich gering durchlässigen Böden (kf ≤ 1 * 10-6 m/s)
zur Rückhaltung des Niederschlagswassers, technische Rückhalteanlagen mit einem
kontinuierlichen Drosselabfluss, der 1 l/s nicht überschreiten darf, ausnahmsweise zugelassen
werden.
Zugelassene Anlagen sind
- Mulden-Rigolen mit Drosselschacht
- Retentionszisternen ggf. mit zusätzlichem Brauchwasseranteil (der Speicheranteil von

Brauchwasserzisternen ohne kontinuierlichen Drosselabfluss, ist auf den erforderlichen
Regenwasserrückhalt nicht anrechnungsfähig)

- Stauraumkanäle oder Rückhaltebecken.
Die Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind hinsichtlich des erforderlichen
Mindestvolumens und der Betriebssicherheit, auf Dauer funktionsfähig zu erhalten.
Die Einleitung des Überlaufes und des Drosselablaufes der Rückhalteanlage erfolgt über den
Grundstücksanschluss in den öffentlichen Regenwasserkanal oder in eine direkt angrenzende
Regenrückhaltanlage.
Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzulegen, dass
Nachbargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. Die Mindestabstände zu
Gebäuden sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.
Der Nachweis über die Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung ist im
Entwässerungsantrag zu erbringen.

III ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 88 Abs. 6 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Stellplatzsatzung
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 3 LBauO)

1 Diese Satzung gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Ausnahme der
Teilgebiete WA 10, WA 11, WA 12, WA 13 und WA 14.

2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge
2.1 Für Stellplätze und Garagen zur Unterbringungen von Kraftfahrzeugen gilt § 47 LBauO in

Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Landes Rheinland-Pfalz zur Zahl, Größe und
Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge.

2.2 Die Zahl der gem. Nr. 2.1 notwendigen Stellplätze kann zeitlich befristet um bis zu 40 v. H.
reduziert werden, wenn das Grundstück im Bereich eines Mobilitätskonzeptes mit dem Ziel einer
Reduzierung der Anzahl und der Nutzung privateigener Kraftfahrzeuge liegt und der Antragsteller
sich zur Umsetzung der damit verbundenen Ziele schriftlich verpflichtet (teilweise Aussetzung der
Stellplatzpflicht). Die Frist kann verlängert werden, wenn die Voraussetzungen gemäß Nr. 2.2 Satz
1 weiterhin bestehen.

3 Stellplätze für Fahrräder
3.1 Für jede Wohnung sind bedarfsgerecht Stellplätze für Fahrräder herzustellen. Dabei geltend

folgende Regelungen: Wohnungen <= 65 m2 mindestens je 2 Stellplätze; Wohnungen > 65 m2
mindestens je 4 Stellplätze und 1 Stellplatz für einen Fahrradanhänger.

3.2 Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und müssen folgende
Grundanforderungen erfüllen:
a) Von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen oder Außentreppen mit

Rampen leicht und verkehrssicher erreichbar sein,
b) ausreichend beleuchtet, einzeln leicht zugänglich und witterungsgeschützt sein,
c) einen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen,
d) eine Fläche von mindestens 1,5 m² pro Fahrrad zuzüglich der jeweils notwendigen

Verkehrsfläche haben. Eine Unterschreitung dieser Fläche ist möglich, wenn durch ein
Ordnungssystem eine benutzergerechte Handhabe nachgewiesen wird.

3.3 Abweichend von Nr. 2 können die Fahrradabstelllätze ausnahmsweise auch außerhalb des
Baugrundstücks hergestellt werden, wenn die Stellplätze in zumutbarer Entfernung zur Wohnung
liegen und die weiteren Anforderungen gem. Nr. 2 erfüllt sind.

IV KENNZEICHNUNG

1 Radonprognose
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem ein lokal erhöhtes (40 bis 100 kBq/m³) und
seltener hohes Radonpotenzial über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde.
Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen.
Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich für der Situation
angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.
Für einen Neubau empfehlen sich die folgenden einfachen vorbeugenden Maßnahmen, die
ohnehin bereits im Wesentlichen dem Stand der Technik entsprechen:
- Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststärke von 15 cm

bestehen.
- Die Kellerwände sollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-4 gegen

angreifende Bodenfeuchte geschützt werden. Das Dichtmaterial sollte radondicht sein und so
elastisch, dass es auch kleine entstehende Risse überbrücken kann.

- Im Perimeterbereich des Gebäudes sollte eine komplett geschlossene durchgängige
radondichte Sperrschicht eingebaut werden. Durchdringungen durch diese sind radondicht
abzudichten.

- Die Hinterfüllung vor den Kellerwänden sollte mit einem nicht bindigen Material wie Kies oder
Splitt erfolgen. An diese muss die kapillarbrechende Schicht unter dem Gebäude angeschlossen
werden, so dass ein Teil des Radons unter dem Gebäude an die Oberfläche treten kann.
Voraussetzung dafür ist aber, dass die Oberfläche dieser Drainage nicht versiegelt wird und
Frostschürzen oder ähnliches die Gasmigration nicht behindern.

- Gegebenenfalls eine Gasdrainage, vor allem unter großflächigen Gebäuden.
Weitere Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können
dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin stehen
zu der Thematik Radon in Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radoninformationsstelle im
Landesamt für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zur Verfügung.

V HINWEISE

1 Altlasten
Gemäß der gutachterlichen Untersuchung von Dr. Jung+Lang Ingenieure GmbH vom 20.05.2020
liegen auf Basis der bisherigen Untersuchungsergebnisse keine Hinweise auf nutzungsbedingte
oder an Auffüllungen gebundene Bodenverunreinigungen im Sinne einer Altlast vor.
Im Zuge künftiger Baumaßnahmen sind anfallende Schwarzdecken als kohlenteerhaltig zu
entsorgen.
Verbliebene Tanks und Abscheider sind ordnungsgemäß zu entleeren, zu reinigen und zu
entsorgen sowie die Aushubsohlen freizumessen.
Nach Möglichkeit sind im Zuge von Rückbaumaßnahmen alte Leitungen (Verbindungsleitungen
von Tanks zu Gebäuden) zu lokalisieren und auf ihren Reinigungszustand zu überprüfen.
Bei unklarer Sachlage sind alte Leitungen im Außenbereich bei zukünftigen Erdarbeiten
auszubauen und die Leitungstrassen auf ggf. vorhandene lokale Verunreinigungen zu prüfen.
Sofern möglich ist auch eine Reinigung der Leitungen mit ggf. anschließender Druckprüfung
denkbar.
Sollten sich bei Maßnahmen auf der Liegenschaft Hinweise (z.B. geruchliche /visuelle
Auffälligkeiten) auf Boden- oder Grundwasserverunreinigungen ergeben, ist die SGD Nord,
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier.
Die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier bittet um die
Übersendung der Dokumentation zum Rückbau von unterirdischen Heizöltankanlagen und
Abscheidern sowie der Freimessung der betreffenden Baugruben zwecks Fortschreibung des
Bodenschutzkatasters.

2 Bodenschutz
Während der Bauphase sind die gesetzlichen Vorgaben nach § 202 BauGB bzw. DIN 18915 (z. B.
Einschränkungen des Baufeldes, Schutz der verbliebenen Randflächen mit intakten Böden,
sachgemäße Bodenlagerung, schichtgerechtes Lagern und Wiedereinbauen v.a. der natürlichen
Böden) zu beachten.

3 Gestaltung der Flächen für Gemeinschaftsanlagen
Werden Nebenanlagen im Bereich der Fläche für Gemeinschaftsanlagen errichtet, so sind diese
derart zu platzieren, dass ein Durchfahren für Service- und Rettungsfahrzeuge uneingeschränkt
möglich ist und jedes Gebäude durch die Feuerwehr ungehindert angefahren werden kann.

4 Ver- und Entsorgung
Die Standorte der für eine ausreichende Gas- und Stromversorgung erforderlichen Anlagen sind im
Rahmen des Bauantrags-/Baugenehmigungsverfahrens abschließend mit den Trägern der Ver- und
Entsorgung festzulegen.
Unterirdische Ver- und Entsorgung
Im Plangebiet befinden sich unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen (nicht alle in der Plankarte
dargestellt). Erdarbeiten, Bau- und Pflanzmaßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen sind
mit dem jeweiligen Versorgungsträger im Voraus abzustimmen und die entsprechenden Auskünfte
und Leitungspläne sind bei dem jeweiligen Versorgungsträger einzuholen. Vorhandene Anlagen
sind bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern.  Versorgungsleitungen dürfen nicht
überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden. Es wird auf die jeweils gültigen
DIN-Normen, Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter hingewiesen.
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone
in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und
Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013, zu beachten.
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
Koordinierung des Ausbaus von Infrastrukturanlagen
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Ausbau der Infrastruktureinrichtungen im Plange-biet
rechtzeitig vor Durchführung der Maßnahmen eine Koordinierung der Ausbauträger mit den Ver-
und Entsorgungsträgern (mindestens 3 Monate vorher) erfolgen sollte.

5 DIN-Vorschriften / Regelwerke
Die in den textlichen Festsetzungen angegebenen DIN-Vorschriften sind zu beziehen über den
Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin; die FLL-Richtlinien
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V.) über die Geschäftsstelle,
Friedensplatz 4, 53111 Bonn. Die entsprechenden DIN-Vorschriften bzw. Regelwerke werden auch
zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Trier, Rathaus Am Augustinerhof, Stadtplanungsamt,
bereitgehalten.

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze

Allgemeines WohngebietWA

Erhaltung von Bäumen

SO

Fläche für Versorgungsanlagen

dienende Gebäude und Einrichtungen

Die Wohnqualität für alle dort Lebenden 
steigt dadurch immens, denn nicht das Au-
to steht wie seit den Fünfziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts im Mittelpunkt 
der Stadtplanung, sondern der laufende 
oder radelnde Mensch mit seinen Bedürf-
nissen nach umwelt- und familienfreundli-
cher Umgebung. „Genau dies funktioniert 
nur, wenn man das Konzept für die gesam-
te Fläche erstellt und regelt“, weiß Stadtpla-
nerin Wiemann-Enkler. „Sonst gibt es einen 
Verdrängungseffekt und die Autos stehen 

in Stadtteilen, die dafür nicht ausgerichtet 
sind. In Trier wird dies zum ersten Mal so 
umgesetzt!“ Damit ein autoarmes Viertel 
auch funktioniert, hat die Stadt Trier eine 
vertragliche Regelung mit der EGP verein-
bart. Demnach verpflichtet sich die EGP,  
regelmäßig zu überprüfen, ob die  
Mobilitätszentrale MoX auch  
entsprechend der Planungen  
genutzt wird.

Die Zukunft beginnt jetzt
In dem Moment, in dem der Bebauungsplan 
genehmigt worden ist, liegt Baurecht vor. Auf 
Basis des Plans, der den Rahmen für das neue 
Viertel vorgibt, wird das Gelände nun erschlos-
sen: Die Flächen werden vorbereitet und model-
liert, das Versorgungskonzept wird erarbeitet, 
Straßen und Grünanlagen werden angelegt. Der 
in der Mitte des Geländes liegende Burgunder 
Bogen mit seinem alten Baumbestand auf der 
gewachsenen Topografie wird als bunter Park 
mit Freizeitmöglichkeiten angelegt. „Parallel da-
zu erstellt das Team der EGP ein Gestaltungs-
handbuch“, berichtet Stadtplanerin Susanne 
Faß. „Hierin werden zum Beispiel Hinweise zur 
Gestaltung der Häuser gemacht, Materialien 
vorgegeben und auch Farbräume für die Häu-
ser definiert. Auch dies dient der Sicherheit der 
künftigen Haus- und Wohnungsbesitzer.“ 
Iris Wiemann-Enkler pflichtet ihr bei: „Das ei-
gene Heim ist ein hohes Gut. Denn wer baut, 
investiert auch eine Menge an Geld. Das eige-
ne Haus ist oft ein Lebensprojekt und eine In-
vestition für das Leben. Wenn rechtlich und 
planerisch viel vorgegeben ist, überwiegen 
die Vorteile für alle. Wer investiert, will auch 
die Werthaltigkeit erhalten und wissen, was 
kommt.“

Gemeinsam planen, wohnen und leben
Insgesamt entstehen im Burgunder Viertel  
etwa 480 Wohneinheiten mit zwei bis drei Be-
wohnern pro Einheit. Rund 800 Bewohner wer-
den hier eine neue Heimat finden: 30 Prozent 
in Einfamilienhäusern und 70 Prozent in Mehr-
familienhäusern – davon werden 33 Prozent 
geförderter, sozialer Wohnraum. Mehrgenerati-
onenhöfe, Mikrohäuser und Appartements run-
den das Portfolio der geplanten Gebäude ab. 
In den Wohnhöfen bilden mehrere Einfamilien-
häuser eine Baugruppe mit einem gemeinsa-
men Hof. Gerade hier wird deutlich, wie wichtig 
der Bebauungsplan ist, weiß Iris Wiemann-En-
kler: „Hier sind verschiedene Hausformen vor-
gesehen, bei denen jetzt schon Vorgaben zur 
Baudichte, der Höhe der Gebäude und der zu 
planenden Dachform gemacht sind. Auch der 
Raum, der überbaut werden darf, ist definiert. 
Damit weiß der Käufer und Bewohner schon 
jetzt, was auch der Nachbar bauen darf.“ Die Ba-
sis für ein gemeinsames und gutes Miteinander 
im Burgunder Viertel ist geschaffen. Die vorbe-
reitenden Arbeiten laufen bereits, die leitungs-
gebundene Erschließung soll Ende des Jahres 
starten. Die Vermarktung des Burgunder Viertel 
erfolgt dann ab dem Jahr 2022.
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Aus dem Städtebaulichen 
Konzept Burgunder Viertel 
wird ...

... der Bebauungsplan 
BU 24 Burgunder Viertel
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news Report Castelnau Mattheis

Baugrundstücke 
AUF DER HÖHE
Vom städtebaulichen Konzept 
zum individuellen Entwurf

 
Vom kleinen Reihenhaus über Doppelhäuser und eingeschossige 
Bungalows bis hin zu freistehenden Einfamilienhäusern mit Staf-
felgeschoss und spannenden Hanghäusern – das städtebauliche 
Konzept für Castelnau Mattheis umfasst im Bereich von Auf der 
Höhe eine große Bandbreite an Haustypen. Ende 2020 konnten die 
zukünftigen Bewohner ihr Baugrundstück im ersten Bauabschnitt 
reservieren. Seitdem tüfteln die privaten Bauherren mit ihren 
Architekten an den individuellen Entwürfen für ihr Einfamilienhaus. 

Bei einer solchen Anzahl und Vielfalt an unterschiedlichen Bautypo- 
logien und Bauherren mit deren individuellen Vorstellungen ist das 
Gesamtprojekt – die Seele des Quartiers – von entscheidender Be-
deutung für das Entstehen eines lebenswerten Wohnumfeldes.  
Aber wie können 43 individuell geplante Einfamilienhäuser ein gro-
ßes Ganzes ergeben, Einheit in der Vielfalt ermöglichen und somit 
dem späteren Bewohner auch die Werthaltigkeit seiner Immobilie  
sichern? Neben den rechtlichen Festlegungen des Bebauungsplanes 

/REPORT
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wurden den Käufern mit dem Baubuch gestalterische Richtlinien 
der Bebauung und des Freiraumes an die Hand gegeben. 

Planungsprozess & Qualitätssicherung
Über das bewährte System der Qualitätssicherung behält die EGP 
das Große und Ganze im Blick. Der zukünftige Käufer reserviert sein 
Wunschgrundstück im ersten Schritt und beginnt mit seiner indivi-
duellen Planungsphase. Hierbei trifft er mit seinem Entwurf Aus- 
sagen zu den einzelnen Gestaltungsaspekten anhand einer Check-
liste. Drei Gestaltungsmerkmale standen bei den Planungen im  
Fokus: (1) Die Betonung der Vertikalen, (2) eine gestalterische Basis 
bestehend aus der Fassadenfarbe anhand einer vorausgewählten 
Farbkollektion, insektenfreundlichen Gärten, der Integration von  
Nebenanlagen ins Gebäude und der Pflanzung eines Hausbaums 
sowie (3) das Setzen eines individuellen Akzentes – quasi als  
i-Tüpfelchen des Entwurfs.

Gestaltungsbeirat & Beratung der Bauherren
Ein wichtiger Baustein des Qualitätssicherungsverfahrens der EGP 
ist der Gestaltungsbeirat. Dieser prüft zunächst die eingereichten 
Hausentwürfe der Bauherren auf Umsetzung der gestalterischen 
Richtlinien anhand des Bebauungsplanes, des Baubuchs und der 
Seele des Quartiers. Dabei gilt: Individualität ist gewünscht und ge-
wollt, aber jede Regel kann auch gebrochen werden, wenn das Pro-
jekt besser ist als die Regel. Anschließend erhält der Bauherr eine 

Weitere Informationen 
unter:

www.castelnau-mattheis.de 

Basalt- und Schiefertöne der Fensterrahmen und des Anbaus 
(PlanING Planungs- und Ingenieurbüro)

Besondere Akzente betonen die Vertikale 
(Architektenbüro Erdvilas Samuolis)

Betonung der Vertikalen 
durch hochkantige Fassadenelemente

(Kersch + Hansen Architekten) 

Besprechung der 
Entwürfe im Ge-
staltungsbeirat
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und Weise die Gestaltungsmerkmale umgesetzt und damit die  
Seele des Quartiers zum Leben erweckt. 

Wie geht es weiter?
Im nächsten Schritt nach erfolgter Prüfung und Rückmeldung zu 
den Hausentwürfen durch den Gestaltungsbeirat stehen die Beur-
kundungen der Grundstückskaufverträge an. Der Hausentwurf wird 
dabei Anlage zum Kaufvertrag und somit vereinbart, dass die Plan-
darstellung Realität wird. 
Die leitungsgebundene Erschließung zur Ver- und Entsorgung von 
Castelnau Mattheis liegt im Zeitplan. Für den Bereich Auf der Höhe 
sollen bis Ende des Jahres die ersten Grundstücke erschlossen sein 
und damit baureif an die zukünftigen Bauherren übergeben werden. 
Anfang 2022 werden die ersten Einfamilienhäuser im Bau sein.  
Und wenn alles nach Plan läuft, werden die Bewohner von „Auf der 
Höhe“ im Laufe des nächsten Jahres ins neue Eigenheim ziehen 
können und Leben nach Castelnau Mattheis bringen.  

QUALITÄTSSICHERUNGSVERFAHREN

AUF DER HÖHE
Ablauf und Zeitschiene

12/2020
RESERVIERUNGSVEREINBARUNGEN

12/2020–04/2021
PLANUNGSPHASE

04/2021
EINRREICHUNG ENTWURF

05/2021
GESTALTUNGSBEIRAT
Prüfung auf Basis Bebauungsplan, Baubuch, Seele 
des Quartiers anhand der „Checkliste“

05/2021
FREIGABE

05/2021
2. RUNDE GB

06/2021
NOTARTERMIN
mit Entwurf als Anlage

ANFANG 2022
GEPLANTER BAUBEGINN
und Start der 18-monatigen Bauverpflichtung

AB MITTE 2022
SCHÖNE NACHBARSCHAFT AUF DER 
HÖHE ENTSTEHT

detaillierte Rückmeldung und der Gestaltungsbeirat berät die Bau-
herren mit eventuellen Hinweisen zum individuellen Entwurf und zu 
sinnvollen Abstimmungen mit den zukünftigen Nachbarn und des-
sen Entwürfen.

Harmonisches Gesamtbild
Fast alle Entwürfe der 43 Bauherren liegen vor. Der erste Gestal-
tungsbeirat hat bereits getagt und die eingereichten Hausentwürfe 
lassen erahnen, wie schön und lebenswert sich die Nachbarschaft 
Auf der Höhe in einem harmonischen städtebaulichen und architek-
tonischen Gesamtbild entwickeln wird. Die zukünftigen Bewohner 
haben gemeinsam mit ihren Architekten auf unterschiedlichste Art 

Mit den Stadtterrassen und dem Urbanen Walddorf in Castelnau 

Mattheis werden in den kommenden Jahren 120 weitere Bau-

grundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen. Bei Interesse fin-

den Sie auf www.castelnau-mattheis.de weitere Informationen 

und können sich vormerken lassen.
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Hausbaum und Grüne Hecken schaffen eine naturfreundliche 
Atmosphäre (Architektin Saskia Hudiec, Visio Planhaus)

Betonung der Vertikalen verschafft eine Verbindung zwischen 
Quartier und Natur (Weltzel + Hardt Architekten | Ingenieure)

Naturtöne bestimmen die Seele des Quartiers 
(Kersch + Hansen Architekten)
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Nils Müller ist 31 Jahre alt und gelernter 
Straßenbauer. Wolfgang Otto ist 60 Jah-
re alt und genauso wie Nils Müller Polier 
auf der Baustelle in Castelnau Mattheis. 
Was beide verbindet: sie verantworten ge-
meinsam den Einsatz von sechs Ketten-
baggern, vier Radladern, drei LKWs, einem 
Radbagger und einem Bautraktor sowie 
die Beaufsichtigung von rund 18 Kolle-
gen. Ihr Arbeitstag – von montags bis 
freitags – beginnt spätestens ab 07:00 
Uhr. Beide sind Teamplayer auf einer der 
derzeit größten Baustellen in Trier.

/REPORT

„Wir arbeiten auf der schönsten Baustel-
le in Trier“, sagt Wolfgang Otto, der seit 
27 Jahren für die Universal Bau GmbH 
arbeitet, und fügt hinzu: „Nur schade, 
dass wir den Ausblick über das Hochpla-
teau nur während unserer Mittagspause 
genießen können.“ 

„Dabei sind wir unter uns. Wir haben nur 
internen Baustellenverkehr, also nur Leu-
te hier oben, die zu uns gehören. Das 
bietet ein optimales Arbeitsumfeld“, er-
gänzt Nils Müller. Für den 31-jährigen 

ist Castelnau Mattheis eine neue Her-
ausforderung, denn erstmals trägt er für 
die Firma Köhler Straßenbau GmbH & 
Co. KG die Verantwortung für den ord-
nungsgemäßen Erd-, Straßen- und Tief-
bau. „Ganz klar ist diese Baustelle für 
mich persönlich eine Riesenaufgabe, auf 
die ich mich jeden Morgen freue“, be-
stätigt Nils Müller. Seit 2006 arbeitet er 
bei Köhler und hat hier auch seine Leh-
re erfolgreich absolviert. Wolfgang Otto 
bringt es auf über 40 Berufsjahre. 
 

V.l.n.r. Nils Müller und Wolfgang Otto

Weitere Informationen 
unter:

www.castelnau-mattheis.de 

news Baustellen – Report 

ZWEI MÄNNER VOM BAU 
Anpacken auf der Großbaustelle Castelnau Mattheis
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Baustellen-Management als  
zentrale Aufgabe
Rund 33.000 Quadratmeter neuer As-
phalt, über 100 Kanalschächte und die 
Verlegung von etlichen Kilometern Be-
ton- und PVC-Röhren stehen in den 
nächsten Monaten für beide Poliere auf 
dem Tagesprogramm und werden auch 
im Bautagebuch festgehalten. Die Füh-
rung des Bautagebuches gehört zu den 
vielen Routinen auf der Baustelle für die 
beiden. Hinzu kommt unter anderem 
das Abrufen der notwendigen Baumate-
rialen sowie die Einteilung von Personal 
und Maschinen. Sie koordinieren, kont-
rollieren und dokumentieren alle Bauab-
läufe. „Baustellen-Manager“ wäre eine 
treffende Beschreibung des Berufsbil-
des der Poliere. Denn auch regelmäßige 

Besprechungen mit den betreuenden In-
genieuren und Subunternehmern gehö-
ren zum Aufgabengebiet. 

„Klar, an manchen Tagen packen wir 
selbst mit an“, bestätigt Nils Müller, der 
sich auch gerne in den Führerstand des 
Kettenbaggers setzt. Im Moment ist  
der sogenannte „Vorstufenausbau“  
das Thema auf der Großbaustelle.  
Erd- und Kanalarbeiten sowie der Lei-
tungsbau werden voraussichtlich diese 
Phase bis Ende des Jahres begleiten. 
„Vor allem, wenn das Wetter mitspielt, 
werden wir unsere ehrgeizigen Zeitpläne 
einhalten können“, sagt Wolfgang Otto 
und wünscht sich in den nächsten  
Wochen etwas weniger Regen auf der 
Baustelle. 

V.l.n.r. Nils Müller und Wolfgang Otto
Nachwuchs für die Baustelle gesucht
„Es wäre auch schön, wenn sich etwas 
mehr junge Menschen für unseren ab-
wechslungsreichen Beruf interessieren, 
der gute Aufstiegschancen bietet. Die 
meisten Arbeiten werden mittlerweile 
mit Baumaschinen durchgeführt“, be-
stätigt Nils Müller, der vor zwei Jahren 
zum Polier befördert wurde. „Für mich 
ist es sehr erfüllend, am Ende eines Ta-
ges zu sehen, was unser Team hier an 
Erdmassen bewegt und zum Nutzen der 
zukünftigen Bewohner im Gelände ver-
ändert hat. Auch wenn wir hier leider im-
mer noch in einer reinen Männerdomä-
ne arbeiten“, lächelt Wolfgang Otto mit 
seinem sonnengebräunten Gesicht mit 
Blick über die Baustelle Castelnau  
Mattheis am Feierabend. 

Blick über die Baustelle und das Container-
dorf auf der Baustelle

Luftbild Castelnau 06/2021



12

/INFOS & 
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Mit der Übergabe der schlüsselfer- 
tigen Wohnungen des Haus 4 findet 
die EGP-Serie Sonnenhang Castelnau 
im Juni 2021 ihren vorläufigen  
Abschluss. Die seriellen Bauträger- 
projekte an der Albert-Camus-Allee  
basieren auf dem Entwurf der  
Rothweiler + Färber Architekten 
GmbH aus Freiburg, welcher im  
Auftrag der EGP entwickelt wurde. 
Die vier baugleichen Wohngebäude 
mit je 18 Wohneinheiten wurden in 
Kooperation mit dem Trierer Archi- 
tekturbüro Weltzel, Hardt + Partner  
umgesetzt. Eine Fortsetzung der  
gelungenen Serie ist im Bereich  
Castelnau Mattheis geplant.

Weitere Informationen unter:
www.bobinet-quartier.de      
www.castelnau.de
www.castelnau-mattheis.de
www.petrisberg.de    
www.burgunder-viertel.de  
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 Sonnenhang Haus 4

 Vermarktungsstart Grüne Höfe 

Die Baugenehmigung ist erteilt, der Baugrubenaushub läuft und der Rohbau  
startet im August. Mit den „Grünen Höfe“ entsteht aktuell in unmittelbarer Lage zum 
Wald- und Naturraum Mattheiser Wald das erste EGP-Wohnprojekt im neuen Quartier 
Castelnau Mattheis. Die Vermarktung ist erfolgreich gestartet, in kurzer Zeit konnten 
bereits einige der insgesamt 74 Eigentumswohnungen reserviert werden. Mehr Infos 
zu Projekt gibt es auf: www.castelnau-mattheis.de.

Das Castelnau ist Stadtquartier mit vielen Familien  
und Kindern. Verkehrsberuhigte Straßen und ein 
Verkehrskonzept mit ausschließlichen Anliegerver-
kehren tragen dem Rechnung. Leider halten sich – 
trotz Beschilderung – nicht alle Verkehrsteilnehmer 
an die geltenden Regeln. Um dem Thema Nach-
druck zu verleihen, wurden die Verkehrszeichen für 
die verkehrsberuhigten Bereiche deutlich und prak-
tisch unübersehbar mit großen Floorprints auf die 
Straße aufgebracht. Nun gibt es keine Ausreden 
mehr – Schrittgeschwindigkeit für ein Miteinander 
von Fußgängern, Fahrrad- und Autofahrern.

 Gemeinsam auf der Straße –  
Spielen ausdrücklich erwünscht

Visualisierung Höfe mit Aufenthaltsqualität

 Baustart Petrisberg G5
Die Gewerbegrundstücke am Kreisverkehr Kohlen-
straße/Robert-Schuman-Allee im Bereich G5 bilden 
zukünftig den Auftakt zum Petrisberg und das Tor zum 
WIP Wissenschaftspark Trier. Zwischenzeitlich ist der 
Baustart auf einem der beiden Grundstücke erfolgt.  
Hier entstehen repräsentative Unternehmensadressen  
für zwei Trierer Unternehmen aus den Bereichen  
IT-Sicherheit und Telekommunikation. Um den zu- 
künftigen Zufahrtsverkehr flüssig abwickeln zu  
können, laufen zudem die Planungen zum Ausbau  
des Kreuzungspunktes auf der Robert-Schuman-Allee 
mit Linksabbiegerspuren auf Höhe der bereits  
vorhandenen Einmündung. 
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Im Burgunder Viertel ist immer etwas 
los – ob ein riesiges Weihnachtsge-
schenk, jede Menge Möhren vom  
Osterhasen, Sonnenschein im wahrs-
ten Sinne des Wortes oder eine augen-
zwinkernde Antwort auf einen Graffiti- 
Tag – es gibt immer wieder etwas  
Neues zu entdecken. Der Aktions- 
Container an der Kohlenstraße wird  
mit viel Kreativität und Leidenschaft 
vom EGP-Team bespielt. Die schönen, 
positiven Reaktionen spornen weiter  
an – es ist noch vieles mehr geplant. 
Preview: Im letzten Sommer begeis- 
terten die SUN-Games mit Spielen  
wie Ringball, Kleiderbügelwerfen  
oder Möllky. Nun ist die Fortsetzung 
der Spielaktion geplant, unter dem  
Motto: Neugierig sein, vorbeikommen 
und ausprobieren!

 Sonnenschein, 
Möhren und mehr – 
immer wieder 
etwas Neues!

 NEO erwacht – es wird grün!
Der Name zum Projekt NEO stammt  
aus dem Altgriechischen und bedeutet 
NEU. Im Bobinet-Quartier steht NEO für 
etwas UNGEWÖHNLICHES, FRISCHES. 
Entstanden sind urbane, lebenswerte,  
in Holzbauweise errichtete Bungalows.  
Die Architektur steht im ungewöhnlichen  
Gegensatz, aber in sinnvoller, frischer  
Ergänzung zu den benachbarten mehr- 
geschossigen Loft- und Neubauwoh- 
nungen. Mit Beginn des Frühjahres  

kommen insbesondere die durchgrünten  
Freiräume mit schöner Orientierung in 
Richtung Sonne zu Geltung. Die Pflanzen-
welt wird grün und nach dem Konzept  
von Landschaftsarchitekt Jörg Kaspari 
entsteht eine überraschend grüne Oase  
inmitten von Industriearchitektur. Die  
ersten Bewohner haben bereits ihr NEO-
Zuhause bezogen. Besichtigungstermine 
für die bezugsfertigen Objekte können  
jederzeit gerne vereinbart werden.

 Unternehmensadressen  
Halle 6 Bobinet Business

Die Halle 6 der ehemaligen Textilfabrik Bobinet und der Gewerbeneubau auf  
dem angrenzende Gewerbegrundstück „Im Speyer 15“ bilden heute die neuen  
Unternehmensadressen Bobinet Business. Unter dem Label „Halle 6 Bobinet  
Business“ positionieren und präsentieren sich die ansässigen Unternehmen  
am neuen Standort. Zwischenzeitlich sind alle neun Einheiten verkauft, zwei  
befinden sich noch in den letzten Zügen des Innenausbaus. Angesiedelt haben 
sich Unternehmen mit hochqualifizierten Dienstleistungen und hochwertigen 
Produkten rund um das Thema Bauen und Wohnen, ergänzt um das Bistro- 
angebot der Bäckerei Wildbadmühle.

Vorbereitungen für die Frühlingsaktion
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 Gemeinsam radeln 
fürs Klima!

 

Das Petrisberg Connect-Programm 
konnte in der ersten Jahreshälfte 2021 
wegen der Corona-Pandemie erst im 
Juni so richtig anlaufen. Der Verein 
unterstützt ein von Anwohner Josef  
Balmes eingebrachtes Stadtgarten-
Projekt auf dem Grünstreifen gegenüber 
dem Wasserturm, das durch das 
landesweite „Stadtdörfer“-Projekt 
gefördert wird. Nachdem der Stadtrat 
im November 2020 zugestimmt hatte, 
begannen die Gespräche zur Umsetzung 
des Projekts, das sich auch an einem 
Stadtgarten in Mariahof orientiert.  
Da der verwaltungstechnische Vorlauf 
relativ aufwendig ist, kann das Projekt 
erst Ende 2022 umgesetzt werden. 
Um die Wartezeit zu überbrücken und 
für seine Aktion zu werben, stellte der 
Verein am zweiten Juni-Wochenende 
zwölf Hochbeete auf, die interessierte 
Mitglieder nun bewirtschaften und  
pflegen. Sie bieten sich zudem als Test-
feld für eine künftige Beteiligung  
an dem Nachbarschaftsgarten an. 

Über einen Erfolg freut sich Petrisberg 
Connect bei seinen Bemühungen rund 
um das bisher unbeleuchtete Teilstück 
der Sickingenstraße ab der Aussichts- 
plattform bis zur Bebauung am Wende-
hammer. Es ist auch abends und nachts 
bei Spaziergängern und Sportlern sehr 
beliebt. Die an den Verein herangetrage-
nen Sorgen bezogen sich vor allem auf 
Stolpergefahren durch die Wurzeln der 
Alleenbäume und eine erhöhte Krimina-
litätsangst von Passanten im Dunkeln. 
Im April 2019 hatte er sich daher an OB 
Wolfram Leibe mit der Bitte gewendet, 
sich bei den Stadtwerken für eine Stra-
ßenbeleuchtung dort einzusetzen. 
Ende Mai begannen nun erfreulicherwei-
se die Bauarbeiten für die Straßenbe-
leuchtung. Der im Juni 2009 gegründete 
Verein Petrisberg Connect versteht sich 
als Netzwerk von und für Nachbarn – für 
Familie, Freizeit, Kultur und Lebensraum. 
Das Miteinander im Stadtteil wird immer 
wieder durch verschiedene Aktionen und 
Veranstaltungen belebt. Weitere Infor-
mationen: www.petrisberg-connect.de.  
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Beim STADTRADLEN Trier 2021 ging 
es darum, 21 Tage lang möglichst 
viele Alltagswege klimafreundlich mit 
dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei 
war es egal, ob man bereits jeden 
Tag fährt oder bisher eher selten mit 
dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilo-
meter zählte – erst recht, wenn man 
ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt 
hätte. Das Team „Burgunder Viertel –  
keeps on rollin“, bestehend aus Fans, 
Unterstützern, Verbundenen und 
EGP’lern, legte dabei gemeinsam fast 
1.000 km für ein gutes Klima zurück. 

 Kunst trifft École Maternelle
Das EGP-Bauträgerprojekt École Maternelle ist das letzte große Wohnprojekt auf  
dem Neuen Petrisberg. Der Rohbau der insgesamt 76 Wohnungen ist fast fertig-
gestellt. Der weitere Ausbau läuft im Zeitplan. Die Übergabe der schlüsselfertigen 
Wohnungen an die Käufer ist im kommenden Jahr geplant. Bis dahin wird das Gerüst 
des Bauvorhabens entlang der Robert-Schuman-Allee vis-à-vis zum Turm Luxemburg 
zur derzeit größten Trierer Kunstleinwand. Unter dem Motto „ENDwickelt“ fasst die 
Trierer Künstlerin Anja Streese im Siebdruckverfahren Geschichte, Highlights und 
Entwicklungsprozess des Neuen Petrisbergs zusammen und nimmt die Betrachter mit 
auf eine Reise über 20 Jahre Petrisberg!

Siebdruck 20 Jahre Neuer 
Petrisberg von der Trierer 
Künstlerin Anja Streese

Weitere Informationen unter:
www.bobinet-quartier.de      
www.castelnau.de
www.castelnau-mattheis.de
www.petrisberg.de    
www.burgunder-viertel.de  
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Weitere Informationen unter:

www.egp.de/buehne

www.facebook.com/buehnetrier

BÜHNE

FAMILIENVIELFALT IN DER 
REGION TRIER

/ Aussteller: Porta Familia

/ Laufzeit: 26.11.2020 bis 07.01.2021

/ Porta Familia möchte auf die 
verschiedenen Bedürfnisse und 
Herausforderungen der Familien 
aufmerksam machen.

AUS IDEEN WERDEN BILDER.
BILDENDE KUNST FÜR  
NACHHALTIGKEIT

/ Aussteller: BBS Gestaltung und 
Technik

/ Laufzeit: 07.01.2021 bis 28.01.2021

/ „Aus Ideen werden Bilder“ – 
Schüler:innen der BBS Gestaltung 
und Technik haben mit Acryl zu den 
aktuellen Zielen der Nachhaltigkeit 
gearbeitet und für Gewürzdosen 
aller Geschmacksrichtungen kreative 
Moodboards und professionelle 
Etiketten ausgestellt.
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200 JAHRE SEBASTIAN 
KNEIPP. TRIER KNEIPPT

/ Aussteller: Kneipp-Verein-Trier e. V.

/ Laufzeit: 01.04.2021 bis 27.05.2021

/ Kneipp-Jahr 2021 – Jubiläumsausstellung 
in Trier
„Die Natur ist die beste Apotheke“, wusste 
schon Sebastian Kneipp vor mehr als 120 
Jahren. Sein Gesundheitskonzept fußte 
auf den Säulen Wasser, Bewegung, Ernäh-
rung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Hin-
ter diesem ganzheitlichen Ansatz verbarg 
sich die Erkenntnis, dass eine umfassende 
körperliche Fitness das Immunsystem, die 
Stressresistenz und die Selbstheilungskräf-
te des Körpers maßgeblich stärken. 
Im Hinblick auf Sebastian Kneipps 200. Ge-
burtstag präsentiert der Kneipp-Verein 
Trier e. V. eine Jubiläumsausstellung in der 
Bühne.

BUCHKUNST TRIER 2021.
KÜNSTLERBÜCHER, DRUCK-
GRAPHIK, EINBAND

/ Aussteller: Europäische 
Kunstakademie e. V.,  
Willems, Buchbindermeister

/ Laufzeit: 28.01.2021 bis 25.02.2021

/ Buchkunst-Trier 2021 / Preview 
Internationale Ausstellung zum Thema 
Künstlerbuch, Graphik, Radierung, 
Illustration, Kalligrafie und Papier

FREI[  ]RAUM

/ Aussteller: Projektgruppe des 
Dekanats Trier

/ Laufzeit: 25.02.2021 bis 31.03.2021

/ Entdecke deinen frei[  ]raum – mittem 
im Alltag!

.

TRANSMARX PART2

/ Aussteller: Daniela Kurella

/ Laufzeit: 27.05.2021 bis 05.08.2021

/ Zum 200. Geburtstag des Philosophen, 
Aufklärers und Revolutionärs Karl Marx 
will die Künstlerin Daniela Kurella aus  
Trier mit ihren Arbeiten, Graffitibildern, 
Frottagearbeiten und einer Installation 
hinterfragen, ob dessen gesellschaftspoli-
tische Ziele und Ideale mit dem Jahr 2018  
vereinbar sind. Ihr geht es nicht nur  
darum, durch kapitalistische Strukturen 
hervorgerufene soziale Missstände  
(zu niedrige Löhne, Altersarmut, Obdach-
losigkeit, Arbeitslosigkeit, Pflegenotstand) 
zu kritisieren. Sie hat es sich auch zur  
Aufgabe gemacht, der Gesellschaft auf-
zuzeigen, inwieweit Diskriminierung auch 
heute noch präsent ist, sei es aufgrund  
der Herkunft, der sexuellen Orientierung, 
des Geschlechts oder anderer Merkma-
le. Das ist die Quintessenz der Austellung 
„TransMarx". Die Botschaft 2018 sollte 
lauten: „Menschen aller Länder vereinigt 
euch!"
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